
Protokollauszug
aus der

Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Stepenitztal 
vom 19.05.2020

Top 10 Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer 
und Gewerbesteuer  der Gemeinde Stepenitztal für das Jahr 
2020.

 
Das Verfahren und die ständige Ermittlung der Durchschnittshebesätze wird heftig 
kritisiert. 
 
Sachverhalt: 
Die Hebesätze der Haushaltssatzung treten erst mit Genehmigung des Haushaltes 
durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde in Kraft. Bis zur Genehmigung behalten 
die bisherigen Hebesätze aus dem Vorjahr ihre Gültigkeit. Die Gemeinde hat jedoch 
mit dem Haushaltssicherungskonzept eine Anhebung der Hebesätze für die Grund-
steuer A und B sowie der Gewerbesteuer beschlossen. Da mit einer rechtzeitigen 
Genehmigung der Haushaltssatzungen vor dem 30.06.2020 wegen des ausstehen-
den Jahresabschlusses 2017 nicht mehr zu rechnen ist, ist es erforderlich, eine ge-
sonderte Hebesatzsatzung zu erlassen, um die zusätzlichen Erträge dennoch reali-
sieren zu können.   

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Stepenitztal beschließt die Satzung über die Festsetzung 
der Hebesätze für die Grundsteuer und Gewerbesteuer der Gemeinde Stepenitztal 
für das Jahr 2020.                   
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 11
Nein-Stim-
men:

2

Enthaltungen: 0
        


